 „GA Behinderte“ beim Uebertritt IV-Alter/AHV-Alter und im AHV-Alter sowie Folgen der Einstellung des Billettverkaufs auch in den Fernzügen (speziell für Reisende mit einer Behinderung, vgl. Ziff. 5)
1.
Das „GA Behinderte“, speziell im Vergleich zum „GA Senior“

(vgl. SBB-Tarif 654, Ausgabe 12.12.2010, Ziff 31.4 + dortige Ausweis-Muster Ziff. 114.0)
a)
Bis zum Fahrplanwechsel Dez. 2004 hatten das „GA Behinderte“ und das „GA Senior“ stets denselben Preis. Dann wurde das „GA Senior“ relativ zum „GA Behinderte“ immer teurer: So kostet das „GA Behinderte“ auch nach dem Fahrplanwechsel 11.12.2011 weiterhin CHF 2'200.—, während das „GA Senior“ um CHF 50.— auf neu CHF 2'600.— aufschlägt (das „GA Erwachsene“ ebenfalls um CHF 50.— auf neu CHF 3'350.—, alle Preisangaben für 2. Klasse pro Jahr). Somit beträgt der Preisunterschied zwischen einem „GA Behinderte“ und einem „GA Senior“ neu für die 2. Klasse CHF 400.— (für die 1. Klasse CHF 650.—).
b)
Damit wurde immer häufiger die Frage nach der sog. ‚Besitzstandswahrung’ gestellt (d.h. nach Uebertritt ins AHV-Alter weiterhin Anspruch auf das nun billigere „GA Behinderte“?), was von den SBB bis Ende 2007 entschieden verneint wurde (weshalb ich in einer Publikation vom 26.11.2007 darauf hinwies, dass bei weiterem ‚Stürmen’ seitens der Behinderten die reale Gefahr bestehe, dass das „GA Behinderte“ wieder gleich teuer werde wie das „GA Senior“, womit niemandem gedient wäre).
c)
Am 02.04.2008 erfuhren wir dann, dass ab 2008 eine SBB-interne Kulanz-Regelung bestehe, die genau diese „Besitzstandswahrung für das GA Behinderte“ bejaht (was ich am 02.07.2008 im Rahmen einer Publikation zur Begleiterkarten-Erneuerung bekanntgab). Daraus haben sich in der Zwischenzeit nun folgende Fragen ergeben:
2.
Was gilt unmittelbar nach dem Uebertritt vom IV-Alter ins AHV-Alter?
a)
Die Sache ist klar und funktioniert offenbar klaglos, wenn jemand seit dem IV-Alter dieses „GA Behinderte“ ununterbrochen weiterhin bezieht.
b)
Was gilt aber für jene Personen, die im IV-Alter ein „GA Behinderte“ besassen, dann – infolge Uebertritt ins AHV-Alter und weil die SBB von Ende 2004 bis Ende 2007 diese ‚Besitzstandswahrung’ dezidiert verneinten – ein „GA Senior“ kaufen mussten und nun aufgrund dieser ‚Besitzstandswahrung’ wieder ein „GA Behinderte“ lösen möchten?
c)
Diese Frage unterbreiteten wir mit Brief vom 24.03.2011 „ch-direct“ mit der Begründung, dass diesen Personen fairerweise nicht angelastet werden dürfe, wenn sie von dieser ‚Besitzstandswahrung’ teilweise erst jetzt erfahren haben.

d)
Mit Antwortbrief vom 22.07.2011 hat nun die Tarifmanagerin T654 dazu geantwortet, dass für solche Personen, die schon im IV-Alter ein „GA Behinderte“ besassen, „Kulanz anzuwenden und wieder ein GA Behinderte zu verkaufen“ sei (ersichtlich aufgrund der Abo-Nr. aus der ‚Abonnenten-History’ dieses Kunden in der KUBA-Datenbank). Dabei werde der Tarif nicht angepasst und das als Einzelfall behandelt.
3.
Was gilt erst später im AHV-Alter? (d.h. aufgrund einer erst im AHV-Alter eingetretenen Behinderung)
a)
Aufgrund einer neuen Rechtslage ab 01.01.2011 können eine „Hilflosenentschädigung leichten Grades“ nun auch Personen erhalten, die erst im AHV-Alter behindert wurden (sofern sie nicht in einer Institution wohnen, der Einzelfall-Entscheid wird von der Kant. IV-Stelle gefällt).

b)
Mir sind nun Fälle bekannt geworden, wo eine solche Person ein „GA Behinderte“ anstelle eines „GA Senior“ erwerben wollte und die zuständige Kant. IV-Stelle ihr prompt einen „Ausweis zum Bezug eines Generalabonnements für behinderte Reisende“ ausstellte (Form 318.629), obwohl das laut Tarif 654, Ziff. 31.4.32 bisher ausdrücklich nicht zulässig ist. In anderen Fällen erhielt ich einschlägige Anfragen von Beratungsstellen für Behinderte, ob und allenfalls wie das möglich sei.
c)
Da diese Praxis einzelner Kant. IV-Stellen bisherigem Tarifrecht klar widerspricht, stellte ich im obgenannten Brief vom 24.03.2011 auch die Frage an „ch-direct“, ob man das für diesen Personenkreis legalisieren könnte (d.h. für diese AHV-Rentner mit der neuen „HE leichten Grades“ ab 2011), und das allenfalls zwischenzeitlich mit einer internen Kulanz-Regelung bis zur nächsten ordentlichen Tarifrevision?
d)
Im Antwortschreiben vom 22.07.2011 schreibt „ch-direct“ dazu in Abs. 3, „Hier können wir Ihnen leider nicht entgegenkommen. … Wir halten hier an den bestehenden Bestimmungen fest.“ Damit ist unmissverständlich ausgesagt, dass:

–
Personen, die eine Hilflosenentschädigung (HE) erst im AHV-Alter erhalten, keinen Anspruch auf ein „GA Behinderte“ erheben können (d.h. sie können stattdessen ein „GA Senior“ erwerben) und

–
es den Kant. IV-Stellen somit untersagt ist, für Personen im AHV-Alter eine Bescheinigung für ein „GA Behinderte“ auszustellen. Auf dieser Bescheinigung (Formular BSV/SBB 318.629) stehen zu den Personalien zwar Vorname, Name + Adresse, aber kein Geburtsdatum (aus der „Versicherten-Nr.“ ist das bekanntlich nicht mehr ersichtlich), sodass die GA-Verkaufsstelle das vom Kunden für das Abonnement angegebene Geburtsdatum kaum überprüfen kann [zwar könnte sie theoretisch einen Personalausweis verlangen, aber wie sollte das bei einer schriftlichen Bestellung (online kann man dafür nur das Bestellformular herunterladen) unter Beilager dieser Bescheinigung – mit Kreditkarten-Nr. oder gegen Rechnung – denn ganz praktisch funktionieren?].
4.
Zusammenfassung, wer somit ein „GA Behinderte“ erwerben kann
a)
Ein „GA Behinderte“ können nur Personen im IV-Alter erwerben, die:


–
eine IV-Rente der Eidg. Invalidenversicherung beziehen (mit ihrem IV-Rentneraus-weis, der von der Kant. IV-Stelle seit anfangs 1996 „obligatorisch und von Amtes wegen automatisch abzugeben“ ist);


–
eine Hilflosenentschädigung (HE) oder Leistungen für einen Blindenführhund der Eidg. Invalidenversicherung beziehen (mit einer entsprechenden Bescheinigung der Kant. IV-Stelle auf Form 318.629, kann von diesen Personen dort auch telefonisch bestellt werden);


–
Personen im Rollstuhl mit einem entsprechenden Arztzeugnis.

b)
Zur sog. ‚Besitzstandswahrung’ nach Erreichen des AHV-Alters vgl. Ziff. 2 + 3 hiervor.

5.
Einstellung des Fahrkartenverkaufs auch in den Fernzügen ab Fahrplanwechsel 11.12.2011 und die Konsequenzen für behinderte Reisende

a)
Ab dem Fahrplanwechsel vom 11.12.2011 werden auch in den Fernzügen keine Fahrkarten mehr verkauft. Wer dann ohne gültige Fahrkarte einsteigt, bezahlt bei einer Kontrolle einen Zuschlag von CHF 90.— (im 1. Fall, CHF 130.— im 2. Fall und ab dem 3. Fall CHF 160.—) + eine Fahrpreispauschale von CHF 10.— (diese Beträge gelten auch für Inhaber eines Halbtax-Abos oder, wenn jemand sein E-Ticket erst nach fahrplanmässiger Abfahrt des Zuges löst. Wenn dieser Reisende dann noch einen Hund oder ein Fahrrad ohne ein entsprechendes Billett dabei hat, werden dieser Zuschlag + die Fahrpreispauschale sogar zweimal erhoben; dann wird es also ‚richtig teuer’).
b)
Dabei stellt sich nun die Frage, was hier für Reisende mit einer Behinderung gilt. Dazu steht im Tarif 600.5, Ausgabe vom 11.12.2011, Ziff. 11.24 bzw. 12.34: „Unbeholfene und verwirrte Personen sowie Personen mit einer starken Behinderung, denen die Bedienung eines Billettautomaten nicht zugemutet werden kann (z.B.: Blinde, Behinderte im Rollstuhl, motorisch und geistig Behinderte), haben den Zuschlag nicht zu bezahlen. Sie haben lediglich den entsprechenden Fahrpreis zu bezahlen“ bzw. (unter Ziff. 13.15) „… haben den Servicezuschlag nicht zu bezahlen.“
c)
Damit ist aber gleichzeitig ausgesagt, dass diese Ausnahmebestimmungen für Reisende mit einer Behinderung:

–
nicht gelten, wenn es am Abgangsbahnhof einen bedienten Billettschalter gibt („keine Zeit gehabt“ gilt nicht, denn das ist kein behindertenspezifisches Problem);


–
nicht gelten, wenn eine Begleitperson dabei ist, denn eine Begleitperson muss auch in der Lage sein, einen Billettautomaten zu bedienen.


–
Bei diesen Ausnahmebestimmungen fallen unter „Blinde“ auch alle Sehbehinderten, die die Begleiterkarte aufgrund ihrer Sehbehinderung erhalten haben (denn hier war für die Definition von „Sehbehinderung“ im ärztlichen Attest genau diese Bedienbarkeit von modernen Billettautomaten die entscheidende ‚Messlatte’).
Damit dürften diese tarifrechtlichen Fragen rund um das „GA Behinderte“ sowie die Ausnahmebestimmungen für allein Reisende mit einer Behinderung, wenn es am Ausgangsort nur Billettautomaten hat, geklärt sein. Wir hoffen, Ihnen damit gedient zu haben.
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